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Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 

Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen zu den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen 

am 30. August 2009 
 

 
 
1. Das Wählerverzeichnis für die Stimmbezirke der  
 

Stadt Bad Münstereifel 
 

 

 wird in der Zeit vom 10. bis 14. August 2009 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während 
der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus der Stadt Bad Münstereifel – Wahlamt -, 
Marktstraße 11, 1. OG., Zimmer 17, 53902 Bad Münstereifel 

 

während der allgemeinen Öffnungszeiten: 
montags bis freitags von    8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
donnerstags  von    8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und zusätzlich  
 von  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht 
auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß dem § 34 Abs. 6 des Meldegesetzes eingetragen 
ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der oben 

genannten Zeit, 
 

 spätestens am  14. August 2009  bis 12.30 Uhr,  beim Bürgermeister der Stadt Bad  
Münstereifel, Rathaus, Marktstraße 11, 1. OG., Zimmer 17, 53902 Bad Münstereifel 
 

Einspruch einlegen. 
 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

zum 09. August 2009 eine Wahlbenachrichtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, 
dass er/sie sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
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Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in seinem/ihrem Wahlbezirk 
 
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks 
 
 oder 
 
 durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 
 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

a) wenn er/sie nachweist, dass er ohne sein/ihr Verschulden die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis (bis zum 14. August 2009) versäumt hat, 

 
b) wenn sein/ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist oder 

der Einspruchsfrist entstanden ist, 
 

c) wenn sein/ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 

zum 28. August 2009, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. 
Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
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7. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte zugleich 
 
 zu den Gemeinde- und Kreiswahlen (Bürgermeisterwahl, Stadtratswahl, Landratswahl, 

Kreistagswahl) 
 
 1. den gemeinsamen Wahlschein für alle Wahlen, 

 2. je einen Stimmzettel für 

  die Bürgermeisterwahl (hellblau), 
  die Stadtratswahl (hellgrün), 
  die Landratswahl (weiß), 
  die Kreistagswahl (hellrot) 

 3. den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 

 4. den roten Wahlbriefumschlag. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die Stimmzettel, legt sie in den 
besonderen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet 
die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, steckt den 
unterschriebenen Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den besonderen roten 
Wahlbriefumschlag und verschließt den Wahlbriefumschlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von der Deutschen Post AG 
als Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert.  
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Bad Münstereifel, den 29. Juli 2009 
 
Stadt Bad Münstereifel 
    Der Bürgermeister 
       In Vertretung 
     gez. Hans Orth 
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Ende der öffentlichen Bekanntmachungen 
 
 
 

 
 

"Schweinegrippe" in  
Bad Münstereifel 
 
Die neue Influenza A H1N1 ("Schweine-
grippe") breitet sich in Deutschland wie in 
aller Welt zunehmend aus. Wie zu 
erwarten, sind auch (Stand: 28.07.2009) in 
Bad Münstereifel (bisher 3) positiv 
getestete Fäll registriert worden.  
 
Informationen und Antworten 
Das Gesundheitsamt des Kreises 
Euskirchen rät allen Bürgern nachhaltig, 
die einschlägigen Hygieneregeln zu 
beachten. Insbesondere sollten beim 
Husten und Niesen Nase und Mund mit 
einem Einmal-Taschentuch bedeckt 
werden. Bitte nicht in die Hände husten, 
sondern, wenn kein Taschentuch zur 
Hand, in den Ärmel husten. Die Hände 
sollen häufig mit Wasser und Seife 
gewaschen werden. Berührungen des 
Mundes, der Nase und der Augen sind zu 
vermeiden. Weitere Informationen dazu 
siehe: www.wir-gegen-viren.de. 
 
Beim Auftreten von Krankheitszeichen 
einer Grippe sollten folgende 
Verhaltensregeln beachtet werden, um 
das weitere Ausbreiten der neuen 
Influenza zu vermeiden: 
• Den (Haus-)Arzt frühzeitig telefonisch 

über einen Verdacht  "Schweine-
grippe" informieren, zum Beispiel bei 
Kontakt zu einem bestätigtem 
Erkrankungsfall oder Aufenthalt in 
Ländern mit hohen Erkrankungszahlen 

(z. B. Spanien, USA). Dies ist wichtig, 
damit der Arzt entsprechende 
Vorkehrungen treffen kann und 
unnötige Kontakte nach Möglichkeit 
vermieden werden können. Nach 
Rücksprache mit dem (Haus-)Arzt 
können separate Sprechzeiten in der 
Praxis oder ggf. Hausbesuche 
verabredet werden. Der ambulante 
ärztliche Notfalldienst für den Kreis 
Euskirchen ist unter der Notrufnummer 
0180/5044100 zu erreichen.  

• Nicht an den Arbeitsplatz gehen. 
• Erkrankte Kinder nicht in Kindergärten, 

Krippen, Sport- oder sonstige Gruppen 
oder in die Schule schicken. 

• Um keine weiteren Personen zu infi-
zieren, Menschenansammlungen (Ki-
no, Theater, Kaufhäuser, Veranstal-
tungen) meiden. 

 
Es besteht nach Ansicht der Experten 
derzeit kein Grund zu besonderer Sorge. 
Die neue Grippe lässt sich medikamentös 
behandeln. 
 
Was ist die "Neue Influenza A H1 N1"? 
Die Grippe ist eine ansteckende 
Viruserkrankung mit vorrangigem Befall 
der Atemwege, verursacht durch eine neu 
aufgetretene Variante des so genannten 
Subtyps der Grippeviren H1 N1. Eine 
Mensch-zu-Mensch-Übertragung erfolgt 
wie bei den bekannten jährlich auf-
tretenden Grippe-Infektionen (saisonale 
Grippe), vorwiegend durch mit Grippeviren 
beschmutzten Händen beim Hände-
schütteln und natürlich durch Tröpfchen, 
zum Beispiel beim Husten oder Niesen. 
Typische Krankheitszeichen der Influenza 
A H1 N1 sind: 
• plötzlich beginnendes Krankheitsgefühl 

und Fieber ab 38° C oder Schüttelfrost 
und 
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• Schnupfen oder verstopfte Nase 
• Halsschmerzen 
• Husten oder Atemnot 
• Muskel-, Glieder- und/ oder 

Kopfschmerzen. 
 
Nach aktuellem Kenntnisstand dauert es 
von der Ansteckung bis zum Ausbruch der 
Erkrankung im Durchschnitt bis zu sieben 
Tage. Erkrankte Kinder sind vom Tage vor 
Symptombeginn bis zehn Tage nach 
Symptombeginn als ansteckend anzu-
sehen, Erwachsene bis zu sieben Tage 
danach. Auf die genannten Krank-
heitszeichen ist in dieser Zeit besonders 
zu achten. Kontakte zu anderen Personen 
sind so weit wie möglich zu vermeiden, 
insbesondere zu besonders em-
pfänglichen Personen, wie chronisch 
Kranken und Säuglingen, Schwangeren 
und immungeschwächten Personen. 
Wenn der Arzt einen begründeten 
Verdacht auf eine Influenza-Virus A H1 
N1-Erkrankung hat, besteht eine Pflicht 
zur namentlichen Meldung an das 
Gesundheitsamt. 
 
Weitere Informationen gibt es im Internet 
auf den Seiten des Robert Koch Instituts, 
www.rki.de. Weitere Auskünfte sowie 
Informationen zur Situation im Kreis 
Euskirchen und in Bad Münstereifel erteilt 
das zuständige Gesundheitsamt des 
Kreises Euskirchen (Tel.: 02251/15-453 - 
15-456). 
 
 
 
 

Ein „Arbeitstag“ der 
Jugendfeuerwehr wie 
bei der Berufsfeuer-
wehr 
 
Am letzten Juniwochenende fand im 
Arloffer Feuerwehrgerätehaus ein soge-
nannter Berufsfeuerwehrtag der Ju-
gendfeuerwehr des Löschzuges 1 der 
Stadt Bad Münstereifel, bestehend aus 
den Löschgruppen Arloff, Iversheim, 
Eschweiler und Kalkar, statt.  
 

Zweck dieser Veranstaltung war es, den 
Jugendlichen einmal die verschiedenen 
Seiten des Dienstes in der Feuerwehr zu 
zeigen. Die Betreuer organisierten 
mehrere Übungen, in denen das vielfältige 
Aufgabenspektrum gezeigt wurde. So 
musste auch bei einer Übung eine 
vermisste Person gesucht oder ein 
Unfallopfer nach einem Verkehrsunfall 
betreut werden.  
 
Zum Alltag gehört es dazu, dass ein 
Löschfahrzeug nach einem „Einsatz“ auch 
mal geputzt werden muss. Ähnlich wie bei 
ihren Vorbildern kam es vor, dass die 
Jugendfeuerwehrleute  mitten in der Nacht 
zu einer Übung geweckt wurden. In 
diesem Moment war nicht jeder 
Jugendfeuerwehrmann begeistert. Der 
Berufsfeuerwehrtag bestand jedoch nicht 
nur aus den verschiedenen Übungen. Es 
wurde zwischendurch auch theoretischer 
Unterricht erteilt.  
 

 
 
Die Kameraden der Löschgruppe Bad 
Münstereifel kamen mit der neuen Dreh-
leiter vorbei und stellten diese ausführlich 
vor. Außerdem gab es zwischendurch 
natürlich auch Freizeitblöcke, die für Spie-
le oder zur Erholung genutzt wurden.  
Zum Abschluss ging es am Sonntag noch 
zum Stadtfeuerwehrtag nach Mahlberg, 
wo die Jugendfeuerwehr am Festzug 
teilnahm. 
 
Alle waren nachher ziemlich müde, aber 
doch sehr begeistert. Sicher soll so ein 
Berufsfeuerwehrtag für die Jugendfeuer-
wehr wiederholt werden. 
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Wir gratulieren zum 
Geburtstag 
 
Am 01. August 2009 werden 
Anna Maria Wiedemann 81 Jahre 
Bahnhofstraße 25, Arloff 
Armin Friedrich Ahrendt 73 Jahre 
Seb. Kneipp-Prom. 34, Bad Münstereifel 
 
Am 03. August 2009 wird 
Margareta Ley 92 Jahre 
Auf Ebertssiefen 2, Schönau 
 
Am 05. August 2009 werden 
Marie Franziska Knöchel 96 Jahre 
Haus Hardt 32, Holzem 
Anna Glehn 95 Jahre 
Iversheimer Straße 11, Eschweiler 
Apollonia Müller 92 Jahre 
Am Schlothberg 29, Schönau 
Rosa Maria Schäfer 70 Jahre 
Auf der Nück 2, Hohn 
 
 

Herzlichen  
Glückwunsch 
 
Am 03.08.2009 begehen die Eheleute 
Karl-Heinz und Käthe Söchting, wohnhaft  
in Bad Münstereifel, Hubertusweg 9, das 
Fest der Goldenen Hochzeit. 
 
 
 

 Kunst in der    
 Stadtbücherei  

 
In der Stadtbücherei ist wieder eine neue 
Ausstellung zu sehen: Unter dem Titel 
„Seelenbilder“ zeigt Lisa Borsch  aus 
Bad Münstereifel ihre Werke. 
Durch die Geburt der Tochter, so erzählt 
Frau Borsch, begann sie ab 2007 zu 
malen, da das Musizieren von nun an 
wegen der Lautstärke nicht mehr gut 
möglich war. 
Unter Titeln wie „Apfelblütenleuchten“, 
„das Sonnenauge“ oder „die Seele“ lassen 
sich in der Ausstellung farbstarke Bilder 
entdecken, gemalt in unterschiedlichen 

Techniken: Acryl, Pastellkreide oder schon 
auch mal einfach mit dem Kugelschreiber. 
Mitunter hat Lisa Borsch auch Texte mit 
hineinverwoben. 
Die Kunstwerke sind bis zum 31. August 
2009 in der Stadtbücherei Bad 
Münstereifel zu sehen - und auch zu 
kaufen. 
 
Stadtbücherei 
Bad Münstereifel 
Kölner Str. 4 
(am Werther Tor) 
(02253) 80 41 
 
Öffnungszeiten: 
Dienstag 10.00 - 12.00 13.00 - 16.00 
Mittwoch 10.00 - 12.00 
Donnerstag 10.00 - 12.00  13.00 - 18.00 
Freitag  10.00 - 12.00 13.00 - 16.00 
Samstag 10.00 - 13.00 
 
 
 
             
 
 
 
 

Anmeldungen und Rückfragen: 
Frau Bettina Kramer 

Tel.: 02253 8580 
 

Vorankündigungen: 

Ab September bietet der Fachbereich 
Erziehungswissenschaft/Pädagogik des 
St.-Angela-Gymnasiums in Kooperation 
mit dem Kath. Bildungswerk an: 
 

Workshop Erziehung im Vorschulalter 
Grundlagenkurs (4 Einheiten mit je 3 Std.) 
 

Workshop Erziehung im Schulalter 
Grundlagenkurs (4 Einheiten mit je 3 Std.) 

 
 
 
 
Homöopathie und Schulmedizin im 
Dialog? 
 

Donnerstag, 10.09. 2009,  20.00 Uhr 
 

Familienzentrum  
St. Chrysanthus und Daria 
Josefshaus, Alte Gasse 19 
Der Eintritt ist frei. 
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Seminar der  
Qualitätsoffensive 
Eifel für Anbieter 
von Ferienwoh-
nungen und  
Privatzimmer 
 
Die Eifel Tourismus GmbH bietet im 
Rahmen der Qualitätsoffensive Eifel für 
Betriebe mit Ferienwohnungen und Privat-
zimmer im September ein zweiein-
halbtägiges Seminar in Prüm an.  
Für Betriebe, die künftig in Themen-
magazinen der Eifel Tourismus GmbH 
(z.B. Radmagazin oder Wandermagazin) 
erscheinen möchten, ist die Teilnahme an 
einer solchen Schulung Pflicht, sofern sie 
nicht bereits früher an einer solchen 
Schulung teilgenommen haben. 
 
Folgende Schulungsblöcke werden 
angeboten: 

• Schulungsblock 1 
Das Marketingkonzept für meinen Betrieb 

• Schulungsblock 2 
Marketing der Gastfreundschaft - Gäste  
erfolgreich betreuen 

• Schulungsblock 3 
Wohnen mit Sternen – Erlebnisqualität 
„Ambiente“ 

• Schulungsblock 4 
Erlebnisqualität „Erholung und Aktivität“ 
Gastlichkeit mit Gewinn 

• Schulungsblock 5 
Kommunikation im Tourismus 
 
Die Seminargebühren betragen 75 € plus 
19 % MWSt. pro Betrieb.  
 
Anmeldeschluss ist der 19. August 2009.  
 
Anmelden können Sie sich bei der 
Kurverwaltung, Frau Marita Hochgürtel, 
02253/542266, E-Mail:  
m.hochguertel@bad-muenstereifel.de. 
Dort erhalten Sie auch noch nähere 
Informationen zu den einzelnen Schu-
lungsblöcken. 
 
Servicequalität sollte in allen Dienst-
leistungsbetrieben selbstverständlich sein. 

In diesem Seminar erhalten Sie z.B. Tipps, 
wie Sie Ihren Betrieb sinnvoll vermarkten. 
Zudem profitieren Sie von den 
Erfahrungen anderer KollegInnen. 
 
 
 
 
 

Neue 
Homepage 
zum Erft-
Radweg 
 
Die Homepage www.erftradweg.de wird 
zur Zeit überarbeitet und aktualisiert. Das 
Routenteam Erft-Radweg übernimmt von 
dem jetzigen Domaininhaber die 
Betreuung und Pflege der Seite.  
Die Routenteammitglieder des Erft-
Radweges erscheinen automatisch auf 
dieser Seite.  
 
Interessierte gastronomische Betriebe, die 
in der Nähe des Erft-Radweges ihren 
Betrieb haben, können gerne auf die 
Homepage eingestellt werden. Folgende 
Angaben werden hierfür benötigt: 
 

• Kontaktdaten 
• Foto 
• Homepage 
• Kurze Beschreibung des Betriebs. 

 
Die Kosten für diesen Eintrag betragen 
einmalig 80 €.  
 
Übernachtungsbetriebe, die bisher noch 
kein Routenteammitglied sind, können 
dies gerne werden. Dann erscheinen auch 
sie auf der Homepage.  
 
Nähere Informationen erhalten Sie bei der 
Kurverwaltung, Frau Marita Hochgürtel, 
Tel. 02253/542266, E-Mail: 
m.hochguertel@bad-muenstereifel.de. Sie 
nimmt auch Ihre Kontaktdaten entgegen. 
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Attraktive Kirmes 
2009 
 
Nachdem im vergangenen Jahr der 
Kirmesplatz nur spärlich belegt war, hat 
sich eine Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Vertretern der Kirmesschausteller, des 
Aktivkreises Handel, Handwerk und Ge-
werbe, des Tourismus- und Kultur-
ausschusses des Rates der Stadt Bad 
Münstereifel und der Stadtverwaltung 
frühzeitig damit befasst, die Kirmes 2009 
attraktiver zu gestalten. 
 
So ist es gelungen, den Klosterplatz am 
Kirmeswochenende mit attraktiven Fahr-
geschäften und Karussellen zu füllen.  
 
Geboten wurde auch ein abwechs-
lungsreiches kulturelles Programm, bei 
dem vier Bad Münstereifeler Musikvereine 
mitwirkten: Eifeldombläser Houverath, TC 
Fidelia Eicherscheid, Blasorchester 
Rupperath und TC Green Lions Bad 
Münstereifel. Die weiteste Anreise hatten 
die sogenannten „East Kent Morris Men“ 
aus unserer englischen Partnerstadt 
Ashford, die die Kirmeseröffnungsver-
anstaltung mit Ihren musikalischen 
Einlagen begleiteten. 
 
Eine Bereicherung der Kirmes war erneut 
der französische Spezialitätenmarkt mit 
Wein, Käse, Wurst und vielen anderen 
leckeren Waren aus der Bourgogne. Alle 
Freunde dieser Spezialitäten können sich 
bereits auf den Weihnachtsmarkt freuen – 
hier werden die Aussteller aus Frankreich 
an allen vier Adventswochenenden prä-
sent sein. 
 
Der als Sonderzug zum Feuerwerk  
eingesetzte „Bördeexpress“ aus Düren 
war gut besetzt und viele tausend 
Zuschauer haben ein gelungenes 54. 
Feuerwerk „Burg in Flammen“ genießen 
können.  
 
Die eingangs genannte Arbeitsgruppe wird 
ihre Arbeit fortsetzen, damit auch die 
Kirmes 2010 mit der 55. Auflage des 
Feuerwerkes wieder attraktiv für 
Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher 
unserer Stadt wird. 

3. Rhein-Ahr-Eifel-Klassik 
 
...von Oldtimerfreunden für 
Oldtimerfreunde! 
 

 
 
Am 15.-16. August 2009 findet die 3. 
Auflage der Rhein-Ahr-Eifel-Klassik  auf 
dem historischen Gut Waldau in Rhein-
bach statt. Auch in diesem Jahr wird die 
touristische Ausfahrt für Vorkriegs-
fahrzeuge bis Baujahr 1939 über zwei 
Tage auf insgesamt gut 250 km entlang 
des Rheins, durch die romantischen 
Weinberge des Ahrtals und hinauf in die 
schroffen, schönen Landschaften der Eifel 
führen. Auf den Spuren von Caracciola, 
Fangio und Stuck führt die Strecke 
natürlich auch zur „grünen Hölle“, dem 
Nürburgring. Vor allem aber werden wir 
unserem kulinarischen Motto: „fahren und 
genießen“ auch in 2009 Jahr treu bleiben.  
 
Am Samstag, dem 15. August 2009, 
werden die Oldtimer zwischen 9.00 Uhr 
und 10.00 Uhr in Bad Münstereifel sein. 
Sie fahren durch das Orchheimer Tor, die 
Orchheimer Straße und weiter durch die 
Marktstraße. Am Rathaus wird Herr 
Bürgermeister Alexander Büttner die 
Teilnehmer/innen begrüßen. Herr Theo 
Klick, Mitorganisator der Oldtimerausfahrt, 
wird die Teilnehmer/innen vorstellen und 
interessante Hinweise zu den Fahrzeugen 
geben.  
 
Alle Oldtimerfreunde sind herzlich 
eingeladen, ab 9.00 Uhr die Teil-
nehmer/innen der Oldtimerausfahrt am 
Rathaus zu begrüßen! 
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Notdienst 
 
Der ambulante ärztliche Notfalldienst ist 
unter -Nr.: 0180/5044100(12 Ct/min) zu 
den folgenden Zeiten zu erreichen.  
 
Mo, Di und Do von 19.00 Uhr bis zum 
Folgetag 7.30 Uhr.  
Mi und Fr von 13.00 Uhr bis zum Folgetag 
7.30 Uhr.  
Sa, So und Feiertage: von 7.30 Uhr bis 
zum Folgetag 7.30 Uhr. 
 
Öffnungszeiten der Notfalldienstpraxen 
in den Krankenhäusern Euskirchen und 
Mechernich: 
Sa, So und an Feiertagen von 7.30 bis 
22.00 Uhr und Mi von 14.00 bis 22.00 Uhr. 
In lebensbedrohlichen Fällen wählen Sie:  
112 
 

Zahnärztlicher Notfalldienst: 
Der zahnärztliche Notfalldienst ist über die  

-nummer 0180/5986700(18 Ct/min) zu 
erreichen. 
 
Apotheken-Notdienst-Hotline: 
Die Apotheker Nordrhein sind über eine 
eigene Notdienst-Hotline erreichbar. Unter 
der -nummer 01805-938888(18 Ct/min) 
kann man die nächstgelegene dienst-
bereite Apotheke erfragen. Auf Wunsch 
wird man auch sofort mit der Notdienst-
Apotheke verbunden. 
 
 
Bereitschaftsdienst der Stadtwerke 
Bad Münstereifel nach Dienst-
schluss: 
Betriebszweig Abwasser: 016951/2729222 
Betriebszweig Wasser: 02253/505197 
 
 
Straßenbeleuchtung: 
RWE  01802112244(6 Ct/Anruf) 
KEV, Kall 02441/820 
 
Anrufsammeltaxi 
„Die flexible Ergänzung zum Bus“ 
01804 – 151515(18 Ct/min) 
 
 

Herausgeber des Amtsblattes/Kneipp-
Kurier und für den Inhalt verantwortlich:  
Der Bürgermeister der Stadt Bad Müns-
tereifel, Marktstraße 11, 53902 Bad 
Münstereifel (02253/5050). Das 
Amtsblatt/Kneipp-Kurier erscheint regel-
mäßig einmal wöchentlich, und zwar 
freitags. Ist dies ein Feiertag, so ist der 
Erscheinungstag bereits donnerstags. 
„Die Gießkanne“ mit dem Amtsblatt als 
Beilage kann von der Stadtverwaltung, 
Amt 13, gegen Erstattung der 
Portokosten (Jahresabonnement 90 €, 
Einzelheft 1,80 €), bezogen werden. 
Darüber hinaus kann das Amtsblatt in 
zahlreichen Depotstellen im Stadtgebiet 
und beim Bürgermeister der Stadt Bad 
Münstereifel, Büro für Rat und Bürger-
meister, Marktstraße 11, Bad Müns-
tereifel, kostenlos abgeholt werden. Die 
Depotstellen können jederzeit bei vg. 
Dienststelle erfragt werden. 
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Selbsthilfegruppen 
 
Die Gruppe Bad Münstereifel der 
Frauenselbsthilfe nach Krebs trifft sich 
jeden 2. Donnerstag im Monat um 16.00 
Uhr, in der Langenhecke 33, Gemeinde-
saal unter der Evangelischen Kirche in 
Bad Münstereifel. Interessierte betroffene 
Frauen und Männer wenden sich bitte an: 
Frau U. Koch-Traeger, Tel. 02253/544447 
 
Die Selbsthilfegruppe für Parkinson-Be-
troffene trifft sich regelmäßig jeden 1 
Montag im Monat, 16.00 Uhr, in Me-
chernich, Johanneshaus an der Kirche,  
 
Die Selbsthilfegruppe für Männer mit 
Prostatakrebs trifft sich jeden 1. Dienstag 
im Monat um 18.00 Uhr im Caritasverband 
Euskirchen, Wilhelmstraße 52, Ecke 
Hochstraße. 
Ansprechpartner:  
Adolf Fischbeck, Tel. 02251/63992 
 
Die Selbsthilfegruppe Stomaträger, künst-
lich angelegte Darm- und Harnwegs-
ausgänge, trifft sich jeden 2. Dienstag im 
Monat, 17.00 Uhr, in Euskirchen, Cafè 
Insel, Frauenberger Straße 2 - 4. 
Informationen erteilt Alois Irlenbusch, 
Telefon: 02253/2659. 
 
Die Selbsthilfegruppe für Amalgam- und 
Zahnmetallgeschädigte e.V. „Zahn 46“ 
trifft sich regelmäßig jeden 2. Mittwoch im 
Monat, 19.00 Uhr, in Euskirchen, Kölner 
Straße 131. 
Informationen erteilt: 
Gerhard Vogel, Telefon: 02251/72563 
 
Die Selbsthilfegruppe „Morbus Crohn/ 
Colitis ulcerosa“ trifft sich jeden letzten 
Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, im 
Restaurant „Am Kamin“, Wertherstraße 
67, Bad Münstereifel.  
Informationen zur Gruppe: 
Telefon: 02253/7930 
 
Die Frühförder- und Beratungsstelle der 
LEBENSHILFE in Euskirchen, Mühlen-
straße 5-7, bietet interessierten Eltern die 
Möglichkeit, sich über die Frühförderung 
behinderter oder von Behinderung 
bedrohter Kinder zu informieren. 
Mo. bis Fr. ist die Beratungsstelle von 8.15 
– 12.00 Uhr unter Tel. 0225155844 oder 
Fax 02251-76031 zu erreichen.  

Elternselbsthilfe für drogengefährdete 
und drogenabhängige Jugendliche und 
junge Erwachsene: KontaktTel. 02257/582 
 
Der Verein „Schlafapnoe/Chronische 
Schlafstörungen e.V.“ trifft sich regel-
mäßig montags ab 18.30 Uhr und 
donnerstags ab 10.00 Uhr im Dorfsaal, 
Iversheim, Euskirchener Straße. Aus-
künfte erteilt Hans Thomas, Tel. 
02253/4061. 
 
Gruppenabend des Kreuzbundes 
freitags, 19.30 Uhr, im St. Josefshaus, Alte 
Gasse 19, Bad Münstereifel. 
 
SAM-Selbsthilfegruppe für Alkohol- und 
Medikamenten-Abhängige: dienstags, 
19.30 Uhr, St. Josefshaus, Alte Gasse 19, 
Bad Münstereifel, Tel. 02253/180187 
 
Der Verein Haus Sonne Schönau e.V. 
bietet in seiner Beratungsstelle in der 
Trierer Straße 23 in Bad Münstereifel an: 
-  Beratungen und Informationen nach 

dem Betreuungsgesetz für betreu-
ende Angehörige und ehrenamtliche 
Betreuer/Innen, 

- Informationen über Vorsorgevollmach-
ten und Betreuungsverfügungen, 

- Informationen und Beratung von 
behinderten und pflegebedürftigen 
Menschen und deren Angehörigen 
und über Hilfsangebote im Kreis 
Euskirchen. 

 
WEISSER RING e.V. 
Außenstelle Euskirchen 
„Wir helfen Kriminalitätsopfern“ 
Ansprechpartner: 
Rudi Esch, Unitasstraße 152, Euskirchen 
Tel. 02251/7775870 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Euskirchen der 
Deutschen Rheumaliga ist neben dem 
Arzt der erste Ansprechpartner für 
Menschen mit Rheuma. Neben um-
fangreicher Beratung bietet die AG 
Funktionstraining im Warmbad und 
Trockenen in Euskirchen, Bad Münster-
eifel (im eifelbad), Mechernich, Rheinbach 
und Zülpich. Info in der Geschäftsstelle 
der Rheumaliga in der AOK Euskirchen 
freitags 14.00 bis 16.00 Uhr, Tel. 02251-
703182. 
 


